
Anlage 1 

12. Nachtragssatzung vom _______________ zur  
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein  

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 f und 76 Abs. 1 und 2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490), der §§ 1 bis 3 des Nordrheinwestfäli-
schen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (Abwasserabgabengesetz 
Nordrhein-Westfalen) vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559, 590), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.05.2021 (GV NRW S. 560), den §§ 1, 7, 8 und 9 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über Abgaben 
für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327), sowie der §§ 1, 2, 4, 6, 8, 10 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 
712), in der aktuellen Fassung in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich 
am Rhein in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sit-
zung am _______________ folgende 12. Nachtragssatzung beschlossen: 

 
 
 

Artikel 1 
 

Der § 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des örtli-
chen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Ver-
brauchsmenge. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspei-
cherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um der 
oder dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. 
Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 
46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch die gebührenpflichtige 
Benutzerin oder den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursacher-
gerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat die Grundstückseigentümerin als Gebüh-
renschuldnerin oder der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbun-
denen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundge-
setz) zu dulden. 
Bei Gewerbe- und Industriebetrieben mit einem jährlichen Wasserverbrauch von mehr als 
1.000 cbm (Großeinleiter) und bei Gewerbe- und Industriebetrieben, die nicht unter den Be-
griff Großeinleiter fallen, deren Abwässer jedoch eine erhöhte Verschmutzung bzw. Schäd-
lichkeit aufweisen, erfolgt die Ermittlung der Klärwerksgebühr unter Berücksichtigung der in-
dividuell ermittelten Schmutzfrachtkonzentrationen. 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese 12. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 


